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Textgegenüberstellung (Kunsttext)1 
Entwurf – Stand: 24.02.2016 

 

Gesetz zum Schutz vor invasiven gebietsfremden Arten und gentechnisch veränderten 
Organismen – Sammelnovelle 

 

 

Artikel I 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung 

 

LGBl.Nr. 22/1997, 58/2001, 38/2002, 1/2008, 72/2012, 44/2013, 9/2014, ../2016, ../2016 
 
 
 
(…) 

III. Hauptstück  
Abwehr besonderer Gefahren 

 

1. Abschnitt 
Artenschutz und Schutz von Mineralien und Fossilien 

 

§ 15 
Allgemeines 

 
(1) Wildwachsende Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume dürfen nicht mutwillig beschädigt oder 

vernichtet werden. 

(2) Freilebende Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht mutwillig beunruhigt, verfolgt, 
gefangen genommen, verletzt oder getötet werden. Die Ausübung der Jagd und der Fischerei bleiben von dieser 
Bestimmung unberührt. 

(3) Seltene Mineralien und Fossilien dürfen nicht mutwillig zerstört oder beschädigt werden. Das Sammeln 
von Mineralien und Fossilien unter Verwendung maschineller Einrichtungen, Sprengmittel oder sonstiger 
chemischer Hilfsmittel ist verboten. Strengere Bestimmungen für Schutzgebiete, Biosphärenparks, 
Naturdenkmale oder Höhlen gemäß §§ 26 bis 30 bleiben unberührt. 

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter Berücksichtigung von Rechtsakten im Rahmen der 
Europäischen Union die zur Erhaltung seltener oder bedrohter Arten sowie von Mineralien erforderlichen 
Schutzmaßnahmen näher umschreiben. Darin kann auch angeordnet werden, dass bestimmte Maßnahmen zum 
Schutz des Lebensraumes von Tieren und Pflanzen zu setzen oder zu unterlassen sind, wie etwa Bestimmungen 
über das Abbrennen der Bodendecke, von Hecken und Gebüsch, oder über die Vornahme von Düngungen im 
Bereich von besonders schutzwürdigen Waldrändern und Hecken, und können zeitliche Beschränkungen 
festgesetzt werden. Weiters kann festgelegt werden, dass bestimmte Maßnahmen zum Schutz des Lebensraumes 
von Tieren und Pflanzen einer Bewilligung bedürfen. 
 
 

§ 16 
Aussetzen nNicht heimischer  Pflanzen und Tiere, invasive gebietsfremde Arten, gentechnisch veränderte 

Organismen 
 

(1) Das Aussetzen frei lebender Tiere in Gebieten, in denen sie nicht heimisch sind oder waren, bedarf 
einer Bewilligung der Landesregierung. Dies gilt auch für das Aussetzen oder Aussäen nicht heimischer wild 
lebender Pflanzen, wenn damit eine Beeinträchtigung heimischer Tier- und Pflanzenarten, des Wirkungsgefüges 
der Natur oder eine wesentliche Veränderung der Landschaft verbunden sein könnte. Beschränkungen nach 
Abs. 2 sind zu beachten. 

                                                           
1 Die beabsichtigten Änderungen sind im Korrekturmodus ersichtlich gemacht. 
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(2) Für das Aussetzen, Aussäen, Halten und Züchten invasiver gebietsfremder Arten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung 
invasiver gebietsfremder Arten gilt die genannte EU-Verordnung. 

(32) Das Aussetzen oder Aussäen gentechnisch veränderter Organismen in der Natur ist verboten. Dies gilt 
nicht, soweit diese Maßnahmen im Rahmen der Land- oder Forstwirtschaft unter Einhaltung der Bestimmungen 
des Gentechnikgesetzes und des Sortenschutzgesetzes 2001 erfolgen. Diese Maßnahmen bedürfen jedoch einer 
Bewilligung der Landesregierung nach diesem Gesetz, wenn eine Beeinträchtigung heimischer wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten, des Wirkungsgefüges der Natur oder eine wesentliche Veränderung der Landschaft 
nicht auszuschließen ist. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass die im Abs. 4 
genannten öffentlichen Interessen nicht beeinträchtigt werden. Sofern das Aussetzen oder Aussäen von 
gentechnisch veränderten Organismen in einem anderen Bundesland oder Mitgliedstaat der Europäischen Union 
untersagt ist, hat die Behörde geeignete Maßnahmen in Form von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen 
vorzuschreiben, um grenzüberschreitende Verunreinigungen zu vermeiden, es sei denn, solche Maßnahmen sind 
aufgrund der besonderen geografischen Gegebenheiten nicht notwendig. 

(4) Die Landesregierung kann mit Verordnung das Aussetzen oder Aussäen eines gentechnisch veränderten 
Organismus oder einer Gruppe von nach Kulturpflanzen oder Merkmalen festgelegten gentechnisch veränderten 
Organismen im gesamten Landesgebiet oder in Teilen davon aus öffentlichen Interessen beschränken oder 
untersagen. Solche öffentliche Interessen können insbesondere sein: 

a) umweltpolitische Ziele, insbesondere die Verhinderung der Beeinträchtigung heimischer Tier- und 
Pflanzenarten, des Wirkungsgefüges der Natur oder eine wesentliche Veränderung der Landschaft, 

b) die Raumordnung, 
c) die Bodennutzung, 
d) sozioökonomische Auswirkungen, 
e) die Verhinderung des Vorhandenseins von gentechnisch veränderten Organismen in anderen 

Erzeugnissen unbeschadet des Art. 26a der Richtlinie 2001/18/EG, 
f) agrarpolitische Ziele, 
g) die öffentliche Ordnung, 
h) die Tatsache, dass Koexistenzmaßnahmen aufgrund der landwirtschaftlichen Strukturen nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar oder mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sind, 
sowie 

i) die Notwendigkeit, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion zu schützen, oder die 
Notwendigkeit, die Reinheit des Saatguts zu gewährleisten. 

(5) Eine Verordnung nach Abs. 4 muss im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union stehen, 
begründet sowie verhältnismäßig sein und darf nicht diskriminierend sein; insbesondere darf sie einer 
Risikobewertung nach der Richtlinie 2001/18/EG oder der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 nicht entgegen 
stehen. Dies gilt auch für die Versagung einer Bewilligung nach Abs. 3, die sich nicht auf eine Verordnung nach 
Abs. 4 stützt. 

(6) Vor der Erlassung einer Verordnung nach Abs. 4 oder eines Bescheides nach Abs. 3 sind die 
Vorarlberger Landwirtschaftskammer, die Vorarlberger Wirtschaftskammer,  die Vorarlberger Arbeiterkammer 
und der Vorarlberger Gemeindeverband zu hören; weiters ist der Entwurf einer Verordnung nach Abs. 4 oder 
der Versagung einer Bewilligung nach Abs. 3, die sich nicht auf eine Verordnung nach Abs. 4 stützt, der 
Europäischen Kommission zu übermitteln und darf erst nach Ablauf einer Frist von 75 Tagen ab Übermittlung 
erlassen werden.  

(7) Nach Inkrafttreten einer Verordnung nach Abs. 4 oder nach Rechtskraft der Versagung einer 
Bewilligung nach Abs. 3, die sich nicht auf eine Verordnung nach Abs. 4 stützt, ist diese an die Europäische 
Kommission zu notifizieren und öffentlich zugänglich zu machen (z.B. im Internet). Die Aufhebung einer 
solchen Verordnung oder eines solchen Bescheides ist der Europäischen Kommission unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
(…) 

IV. Hauptstück  
Verfahren und Organisation 

 

1. Abschnitt 
Verfahren 

 
 
(…) 
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§ 35 
Bewilligung 

 
(1) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn, allenfalls durch die Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder 

Befristungen, gewährleistet ist, dass eine Verletzung der Interessen der Natur oder Landschaft, vor allem im 
Hinblick auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung, nicht erfolgen wird. 

(2) Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen eine Verletzung der Interessen von 
Natur oder Landschaft im Sinne des Abs. 1 erfolgen wird, darf die Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn 
eine Gegenüberstellung der sich aus der Durchführung des Vorhabens ergebenen Vorteile für das Gemeinwohl 
mit den entstehenden Nachteilen für die Natur oder Landschaft ergibt, dass die Vorteile für das Gemeinwohl, 
allenfalls unter Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, überwiegen und dem Antragsteller 
keine zumutbaren, die Natur oder Landschaft weniger beeinträchtigenden Alternativen zur Verfügung stehen. 

(3) Bei der Bewilligung sind auch die mit der Ausübung von Tätigkeiten, zu deren Zweck das Vorhaben 
bewilligt wird, verbundenen Auswirkungen auf Natur oder Landschaft zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung 
der Auswirkungen ist die gesamte, zusammenhängende Anlage zu berücksichtigen. 

(4) In den im Flächenwidmungsplan als Betriebsgebiete ausgewiesenen Bereichen hat sich die Behörde bei 
der Bewilligung ausschließlich danach zu richten, ob Beeinträchtigungen, Verunstaltungen oder Schädigungen 
der Landschaft vermieden werden. 

(5) In Verordnungen nach den §§ 15, 16 und 26 bis 30 dieses Gesetzes können, soweit dies zur Erreichung 
des Schutzzweckes erforderlich ist, auch strengere als in den vorangegangenen Absätzen enthaltene 
Voraussetzungen für die Erteilung von Bewilligungen aufgenommen werden. Diese sowie strengere 
Bewilligungsvoraussetzungen, die sich unmittelbar aus anderen Bestimmungen dieses Gesetzes ergeben, sind zu 
beachten. 

 
(…) 

2. Abschnitt 
Organisation 

 

§ 47 
Behörden 

 
(1) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, die 

Bezirkshauptmannschaft. Dies gilt auch für Vorhaben, die in Zusammenhang mit einem Agrarverfahren stehen. 

(2) Sofern die Behörde über das Vorhaben ein Vorprüfungsverfahren nach dem Wasserrechtsgesetz 
durchführt, ist nach Möglichkeit und Zweckmäßigkeit das Verfahren nach diesem Gesetz mit dem 
Vorprüfungsverfahren zu verbinden. 

§ 47a 

Behörde für invasive gebietsfremde Arten 
 

(1) Behörde für die Vollziehung der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das 
Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten, insbesondere für Aktionspläne 
sowie Dringlichkeits-, Beseitigungs-, Management- und Wiederherstellungsmaßnahmen, ist die 
Landesregierung, soweit Angelegenheiten der Landesgesetzgebung und -vollziehung betroffen sind und 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; außenwirksame Rechtsakte sind je nach Betroffenheit als Verordnung 
oder als Bescheid zu erlassen. Die Landesregierung kann mit Verordnung einzelne Aufgaben auf die 
Bezirkshauptmannschaften übertragen, wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Raschheit 
gelegen ist.  

(2) Die Behörde hat Entwürfe für Aktionspläne und angedachte Managementmaßnahmen auf der 
Homepage des Landes im Internet für die Öffentlichkeit mindestens vier Wochen zur Abfrage bereit zu halten 
(Abfragefrist). Die Fundstelle im Internet ist im Amtsblatt des Landes Vorarlberg kundzumachen. 

(3) Während der Abfragefrist können natürliche und juristische Personen sowie deren Vereinigungen, 
Organisationen oder Gruppen zu den Entwürfen schriftlich Stellung nehmen. Darauf ist in der Kundmachung 
hinzuweisen. Die Entwürfe für Aktionspläne und angedachte Managementmaßnahmen sind Menschen mit 
schwerer Sehbehinderung während der Abfragefrist auf Verlangen zu erläutern. 

(4) Die einlangenden Stellungnahmen sind zu prüfen und bei Erlassung der Aktionspläne und 
Managementmaßnahmen angemessen zu berücksichtigen. 
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(5) Die Behörde hat die von ihr beschlossenen Aktionspläne und Managementmaßnahmen samt einer 
zusammenfassenden Erklärung, wie die abgegebenen Stellungnahmen berücksichtigt wurden, auf der 
Homepage des Landes im Internet für die Öffentlichkeit abrufbar zu halten. Die Fundstelle im Internet ist im 
Amtsblatt des Landes Vorarlberg kundzumachen. Der Abs. 3 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

 
(…) 

V. Hauptstück 
Straf- und Schlussbestimmungen 

 

1. Abschnitt 
Strafbestimmungen 

 

§ 57 
Verwaltungsübertretungen 

 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

 a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Verordnungen 
bewilligungspflichtig oder verboten sind, ohne Bewilligung oder entgegen dem Verbot ausführt, 

 b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassener Verordnungen erteilt worden sind, ausführt, 

 c) Vorhaben, auf die § 36 angewendet wurde, entgegen den eingereichten Unterlagen ausführt, 
 d) die in den Verordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthaltenen Gebote und 

Verbote nicht befolgt, 
 e) die in Entscheidungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Verordnungen ergangen sind, enthaltenen Verfügungen nicht befolgt, 
 f) den Bestimmungen der §§ 4 Abs. 3, 15, 16 Abs. 1 und 3, 17, 30 und 59 Abs. 4 zuwiderhandelt, 
 g) den aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der 

Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten geltenden Beschränkungen, soweit 
Angelegenheiten der Landesgesetzgebung und -vollziehung betroffen sind, zuwiderhandelt, 

 hg) der Pflicht, seine Identität gemäß § 55 Abs. 2 nachzuweisen, oder einer Aufforderung gemäß § 55 
Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt, 

 ih) einer Verpflichtung gemäß § 43 nicht nachkommt oder eine Überprüfung gemäß § 55 Abs. 5 nicht 
duldet. 

(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 
Euro zu bestrafen. Bei Vorliegen erschwerender Umstände können auch Geldstrafen bis zu 29.000 Euro 
verhängt werden. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) Übertretungen nach Abs. 1 lit. a bis g Abs. 1 lit. a bis f sind, solange der dadurch geschaffene 
rechtswidrige Zustand anhält, Dauerdelikte. 

(5) Die Verfolgung einer Person wegen einer Übertretung nach Abs. 1 in Zusammenhang mit der 
Ausführung eines nach diesem Gesetz bewilligungspflichtigen Vorhabens ist unzulässig, wenn gegen sie binnen 
einem Jahr von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorgenommen ist. 

 

(…) 

Artikel II 

Gesetz über das Jagdwesen (Jagdgesetz) 

 

LGBl.Nr. 32/1988, 67/1993, 21/1998, 58/2001, 6/2004, 35/2004, 54/2008, 25/2011, 44/2013, ../2016, ../2016 
 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die Jagd ist nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auszuüben. 
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(2) Dieses Gesetz gilt auch für den Bodensee, soweit dort Hoheitsrechte des Landes ausgeübt werden 
können. 

§ 2 
Inhalt und Ausübung des Jagdrechts 

(1) Grundlage jeder Jagdausübung ist das Jagdrecht. Es ist mit dem Eigentum an Grund und Boden 
verbunden und umfasst das Recht, das Wild zu hegen, zu jagen und sich anzueignen. 

(2) Der Grundeigentümer kann über sein Jagdrecht nur insoweit verfügen, als seine Grundstücke ein 
Eigenjagdgebiet bilden (Eigenjagdberechtigter). Die Verfügung über das Jagdrecht an allen anderen 
Grundflächen steht Jagdgenossenschaften zu. 

(3) Die Jagdverfügungsberechtigten (Abs. 2) müssen ihre Jagdgebiete entweder selbst jagdlich nutzen oder 
die Nutzung an Pächter übertragen (Jagdnutzungsberechtigte). 

 

§ 3 
Grundsätze für die Ausübung des Jagdrechts 

Das Jagdrecht ist so auszuüben, dass 
 a) die im öffentlichen Interesse gelegenen günstigen Wirkungen des Waldes in ihrer Vielfalt unter 

besonderer Beachtung der Schutzwirkung nicht geschmälert und insbesondere waldgefährdende 
Wildschäden (§ 49 Abs. 4) vermieden werden, 

 b) das öffentliche Interesse am Schutz der Natur und der Landschaft nicht verletzt wird, 
 c) die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grundflächen so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, 
 d) die natürlichen Lebensgrundlagen des Wildes erhalten und soweit möglich verbessert werden, und 
 e) ein artenreicher und gesunder Wildbestand erhalten bleibt, der dem vorhandenen Lebensraum 

angemessen ist, und. 
 f)  das öffentliche Interesse am Schutz der Tiere vor Quälerei nicht verletzt wird. 
 
 
(…) 

5. Abschnitt 
Vorschriften über das Jagen 

1. Unterabschnitt 
Jagdkarten 

(…) 

§ 26 
Jagdliche Verlässlichkeit 

(1) Die jagdliche Verlässlichkeit mangelt Personen, 
 a) die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
 b) die aus Gründen der Gesundheit oder einer sonstigen Beeinträchtigung nicht geeignet sind, ein 

Jagdgewehr sicher zu führen, 
 c) die wegen eines Verbrechens, eines Vergehens gegen die Freiheit oder Leib und Leben, welches unter 

Gebrauch von Schusswaffen, Munition oder anderen Explosivstoffen begangen wurde, wegen 
Diebstahls, Veruntreuung, Unterschlagung, Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Tierquälerei, 
Betruges, Untreue oder Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 180 
Tagessätzen verurteilt sind, 

 d) gegen die ein rechtskräftiges Waffenverbot besteht oder 
 e) die wegen einer vorsätzlich begangenen Übertretung oder in den letzten fünf Jahren mehr als zweimal 

wegen fahrlässig begangener Übertretungen dieses Gesetzes, die auch ein Jagdgast begehen kann, oder 
des Tierschutzgesetzes bestraft worden sind. 

(2) Übertretungen dieses Gesetzes gemäß Abs. 1 lit. e sind Übertretungen jagdrechtlicher Bestimmungen 
eines anderen Bundeslandes, die zur Versagung oder zum Entzug einer Jahresjagdkarte geführt haben, 
gleichzuhalten, soweit sie der Behörde bekannt sind. Dies gilt auch für derartige Rechtsverletzungen im 
Ausland. 

(3) Umstände gemäß Abs. 1 lit. c schließen die jagdliche Verlässlichkeit für höchstens zehn Jahre, 
Umstände gemäß Abs. 1 lit. e für höchstens fünf Jahre ab Rechtskraft des Urteils oder des Straferkenntnisses 
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aus. Die Behörde hat im Bescheid über die Versagung oder Entziehung der Jagdkarte wegen eines solchen 
Umstandes den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu welchem die jagdliche Verlässlichkeit ausgeschlossen ist. 

(4) Zum Nachweis, dass keiner der Umstände nach Abs. 1 lit. b bis d vorliegt, sind dem Antrag auf 
erstmalige Ausstellung einer Jagdkarte (§ 24 Abs. 2) ein ärztliches Zeugnis, eine Strafregisterbescheinigung 
sowie eine Bescheinigung der zuständigen Behörde, dass ein Waffenverbot nicht besteht, anzuschließen. Die 
Strafregisterbescheinigung ist bei österreichischen Staatsbürgern von Amts wegen einzuholen. Bei jedem 
weiteren Antrag auf Ausstellung einer Jagdkarte hat die Behörde entsprechende Bescheinigungen nur zu 
verlangen bzw. einzuholen, sofern sie begründete Bedenken hinsichtlich der Umstände nach Abs. 1 lit. b bis d 
hat. 

(5) Bescheinigungen nach Abs. 4 dürfen bei der Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Unionsbürger 
oder diesen nach dem Recht der Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrages gleichzustellende 
Personen können statt des ärztlichen Zeugnisses den in ihrem Herkunftsstaat geforderten Nachweis der 
gesundheitlichen Eignung, wenn ein solcher dort nicht verlangt wird, eine von einer zuständigen Stelle dieses 
Staates ausgestellte Bescheinigung, vorlegen. Strafregisterbescheinigungen und Bescheinigungen, dass ein 
Waffenverbot nicht besteht, können bei diesen Personen durch entsprechende Bescheinigungen aus deren 
Herkunftsstaat, werden dort solche nicht ausgestellt, durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt werden. 

(6) Dem Antrag auf Ausstellung einer Gästejagdkarte (§ 24 Abs. 3) hat der Jagdgast eine schriftliche 
Erklärung anzuschließen, dass er die jagdliche Verlässlichkeit im Sinne des Abs. 1 besitzt. Bestehen begründete 
Bedenken hinsichtlich der Richtigkeit einer vorgelegten Erklärung, hat die Behörde Bescheinigungen nach 
Abs. 4 zu verlangen bzw. einzuholen. 
 
(…) 

6. Abschnitt 
Rücksichtnahme- und Duldungspflichten im Interesse der Jagd 

(…) 

§ 34 

Hunde und Katzen im Jagdgebiet 
 

(1) Der Jagdnutzungsberechtigte und sein Jagdschutzorgan sind berechtigt, zu töten: 
 a) Hunde, die sie außerhalb der Einwirkung ihres Halters jagend antreffen, wenn diese wegen ihrer 

Schnelligkeit das Wild ernstlich zu hetzen vermögen; 
 b) Hunde, die sie wiederholt unbeaufsichtigt im Wald umherstreifend antreffen, sofern der Hundehalter 

bekannt oder leicht feststellbar ist jedoch nur, wenn dieser vom Jagdnutzungsberechtigten oder seinem 
Jagdschutzorgan vorher schriftlich auf seine Verwahrungspflicht hingewiesen worden ist; 

 c) Katzen, die sie in einer Entfernung von mehr als 500 m vom nächsten bewohnten Gebäude wildernd 
antreffen. 

(2) Auf Grundflächen gemäß § 6 Abs. 4 lit. a und b dürfen Hunde und Katzen nicht getötet werden. Die 
Berechtigung gemäß Abs. 1 lit. a besteht nicht hinsichtlich Assistenzhunden Blindenhunden, Polizeihunden, 
Jagd- und Hirtenhunden sowie Lawinensuchhunden, die als solche gekennzeichnet oder sonst erkennbar sind. 

 

(…) 
7. Abschnitt 

Jagdwirtschaft 
 

1. Unterabschnitt 

Regulierung des Wildbestandes 

(…) 

§ 37 

Abschussplanung 
 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung festzulegen, dass bei bestimmten Wildarten der Abschuss 
außerhalb von Freizonen (§ 35) im Rahmen eines Abschussplanes zu erfolgen hat, wenn dies erforderlich ist, 
um einen den Grundsätzen des § 3 entsprechenden Wildbestand zu erreichen und zu erhalten. Der Abschuss des 
Rot-, Reh-, Gams- und Steinwildes hat jedenfalls im Rahmen eines Abschussplanes zu erfolgen. 

(2) Die Abschussplanung hat beim Rotwild im Rahmen von Rotwildräumen, Wildregionen und 
Jagdgebieten, bei anderen Wildarten im Rahmen von Wildregionen und Jagdgebieten zu erfolgen. 
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(3) Die Rotwildräume sind entsprechend den natürlichen und künstlichen Begrenzungen der Lebensräume 
der einzelnen im Lande vorkommenden Rotwildpopulationen durch Verordnung der Landesregierung 
festzulegen. 

(4) Die einzelnen Rotwildräume sowie jener Bereich des Landes, der zu keinem Rotwildraum gehört, sind 
durch Verordnung der Landesregierung in Wildregionen zu unterteilen. Hiebei ist insbesondere auf die 
Abgrenzung der Lebensräume von in sich eng zusammenhängenden Populationsteilen des Rotwildes sowie der 
Lebensräume der Reh- und Gamswildpopulationen, auf eine zweckmäßige jagdwirtschaftliche Zusammenarbeit 
der Jagdnutzungsberechtigten im Rahmen von Hegegemeinschaften und auf verwaltungsorganisatorische 
Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Wenn es für eine zweckentsprechende Gebietseinteilung erforderlich ist, 
kann ein Jagdgebiet auch auf zwei Wildregionen aufgeteilt werden. 
 

§ 38 

Erlassung der Abschusspläne 
 

(1) Die Landesregierung hat bis zum 31. März jedes Jahres mit Verordnung für jeden Rotwildraum den 
Mindestabschuss an Rotwild, aufgegliedert nach Geschlechtern und Altersklassen, sowie die Aufteilung dieser 
Abschüsse auf die einzelnen Wildregionen festzulegen. Mindestabschüsse, die zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von ansteckenden Tierkrankheiten bzw. zur Erhaltung eines gesunden Wildbestandes im Sinne des 
§ 3 lit. e oder aus sonstigen besonderen jagdwirtschaftlichen Erfordernissen festgelegt werden, sind ausdrücklich 
als solche zu bezeichnen. 

(2) Die Abschusszahlen sind unter Berücksichtigung des § 35 Abs. 2 so festzulegen, dass im Rotwildraum 
und in den einzelnen Wildregionen ein Rotwildbestand erreicht und erhalten wird, der den Grundsätzen des § 3 
entspricht. Örtlich und zeitlich begrenzte Engpässe der Tragfähigkeit des Lebensraumes können hiebei insoweit 
unberücksichtigt bleiben, als sie durch jagdwirtschaftliche Maßnahmen so ausgeglichen werden können, dass 
keine untragbaren Schäden, insbesondere keine waldgefährdenden Wildschäden (§ 49 Abs. 4), auftreten. Treten 
dennoch solche Schäden auf, so sind die Abschusszahlen gegenüber den vorangegangenen Jagdjahren 
angemessen zu erhöhen. Auf die jagdlichen Verhältnisse in den außerhalb des Landesgebietes liegenden Teilen 
des Lebensraumes einer Rotwildpopulation ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Ermittlung der für die Abschussplanung maßgeblichen Verhältnisse hat die Landesregierung 
spätestens im März jedes Jahres gesondert für jeden Rotwildraum eine Besprechung durchzuführen. Zu dieser 
hat sie je einen von den Gemeinden, den Jagdverfügungsberechtigten und den Jagdnutzungsberechtigten jeder 
Wildregion namhaft gemachten Vertreter sowie je einen Vertreter der Landwirtschaftskammer, des 
forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Vorarlberger Jägerschaft (§ 61), des als 
Fachverband der Forstwirtschaft anerkannten Vereins und der betroffenen Bezirkshauptmannschaften 
einzuladen. 

(4) Die Behörde hat bis zum 30. April jedes Jahres mit Verordnung für jede Wildregion einen 
Abschussplan zu erlassen. Dieser hat für die einzelnen Wildarten, soweit erforderlich aufgegliedert nach 
Geschlecht und Altersklassen, die Abschüsse, die in der Wildregion insgesamt durchgeführt werden dürfen 
(Höchstabschuss) oder die mindestens durchgeführt werden müssen (Mindestabschuss), oder beides sowie die 
Aufteilung dieser Abschüsse auf die einzelnen Jagdgebiete zu enthalten. Mindestabschüsse, die zur Vorbeugung 
und Bekämpfung von ansteckenden Tierkrankheiten bzw. zur Erhaltung eines gesunden Wildbestandes im Sinne 
des § 3 lit. e oder aus sonstigen besonderen jagdwirtschaftlichen Erfordernissen festgelegt werden, sind 
ausdrücklich als solche zu bezeichnen. Beim Rotwild ist von dem gemäß Abs. 1 festgesetzten Mindestabschuss 
auszugehen. Dieser darf um höchstens 5 v.H. unterschritten werden. Für die Festsetzung der Abschusszahlen 
gilt der Abs. 2 sinngemäß. 

(5) Soweit dies der vollständigen und zeitgerechten Erfüllung des für die Wildregion festgesetzten 
Mindestabschusses dienlich ist, kann von der Aufteilung der über den Mindestabschuss hinaus zugelassenen 
Abschüsse (Mehrabschuss) auf die einzelnen Jagdgebiete abgesehen werden. In diesem Fall steht es jedem 
Jagdnutzungsberechtigten der Wildregion frei, über den für sein Jagdgebiet festgesetzten Mindestabschuss 
hinaus solange weitere Abschüsse vorzunehmen, bis der Mehrabschuss erschöpft ist. Im Gebiet einer 
Hegegemeinschaft hat deren Obmann die Durchführung dieser Abschüsse zu leiten. 

(6) Zur Ermittlung der für die Abschussplanung maßgeblichen Verhältnisse hat die Behörde spätestens im 
April jedes Jahres gesondert für jede Wildregion eine Abschussplanbesprechung durchzuführen. Zu dieser hat 
sie die Jagdverfügungsberechtigten, die Jagdnutzungsberechtigten und ihre Jagdschutzorgane, die Gemeinden 
sowie die zuständige Dienststelle des forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung 
einzuladen und erforderlichenfalls Waldaufseher beizuziehen. Bei der Besprechung ist auch über Vorhaben zu 
berichten, die die Jagdausübung oder den Lebensraum des Wildes wesentlich beeinträchtigen können. 

(7) Sofern die für die Abschussplanung maßgeblichen Verhältnisse für Steinwild aufgrund besonderer 
Umstände, wie beispielsweise Schneelage oder Seuchenzüge, im April nicht ermittelt werden können, hat die 
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Behörde hinsichtlich Steinwild bis zum 31. Juli des Jahres die Abschussplanbesprechung (Abs. 6) 
durchzuführen und den Abschussplan (Abs. 4) zu erlassen. 
 

§ 39 

Erfüllung des Mindestabschusses 
 

(1) Der Jagdnutzungsberechtigte hat den für sein Jagdgebiet festgesetzten Mindestabschuss bis zum Beginn 
der Schonzeit zu erfüllen. Soweit dies zur Lenkung des Wildes (§ 35) oder zur Sicherstellung einer 
zeitgerechten und vollständigen Erfüllung des Mindestabschusses erforderlich ist, hat die Behörde anzuordnen, 
dass der Mindestabschuss bis zu bestimmten Zeitpunkten während der Schusszeit zu entsprechenden Teilen 
erfüllt sein muss. 

(2) Wenn dem Abs. 1 nicht entsprochen ist, kann die Behörde dem Jagdnutzungsberechtigten eine 
Nachfrist einräumen, sofern anzunehmen ist, dass dies zur nachträglichen Erfüllung der Abschussverpflichtung 
führt. Sie hat durch Verordnung die Durchführung der fehlenden Abschüsse in der Wildregion anzuordnen und 
hiefür eine angemessene Frist zu setzen, wenn dies erforderlich scheint, um die nachträgliche Erfüllung der 
Abschussverpflichtung sicherzustellen. Hiebei sind die in anderen Jagdgebieten über den Mindestabschuss 
hinaus vorgenommenen Abschüsse anzurechnen. Im Falle einer solchen Anordnung ist jeder 
Jagdnutzungsberechtigte der Wildregion verpflichtet, in seinem Jagdgebiet so viele Abschüsse wie möglich 
vorzunehmen, bis die angeordneten Abschüsse insgesamt erfüllt sind. Im Gebiet einer Hegegemeinschaft hat 
deren Obmann die Durchführung dieser Abschüsse zu leiten. 

(3) Um beim weiblichen Wild und beim Jungwild die vollständige und zeitgerechte Erfüllung des 
Mindestabschusses sicherzustellen, hat die Behörde erforderlichenfalls dem Jagdnutzungsberechtigten mit 
Bescheid vorzuschreiben, dass er männliches Wild, das älter als zwei Jahre ist, 
 a) erst abschießen darf, wenn er eine bestimmte Anzahl der anderen Tiere der betreffenden Wildart erlegt 

hat, oder 
 b) nach einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Schusszeit nicht mehr abschießen darf. 
 

§ 40 
Hegeabschuss 

 
(1) Die Behörde kann auf Antrag des Jagdnutzungsberechtigten den Abschuss von Wild, welches der 

ganzjährigen Schonung unterliegt, zulassen, wenn dies im Interesse der Hege gelegen ist. In der Bewilligung 
sind die Anzahl der Tiere festzulegen, die erlegt werden dürfen, die Merkmale zu bestimmen, nach welchen sie 
auszuwählen sind, und die Personen zu bezeichnen, die zum Abschuss ermächtigt sind. 

(2) Krankes Wild, das nicht ganzjährig geschont ist, und krankes Schalenwild dürfen ungeachtet des 
Abschussplanes und der Schonzeit jederzeit erlegt werden. Die erlegten Tiere sind einem von der Behörde 
bestimmten Sachverständigen vorzulegen. Der Abschuss ist der Behörde zu melden. 
 

§ 41 

Abschuss von Schadwild 
 

(1) Schälendes Wild ist ungeachtet der Schonzeit und des Abschussplanes unverzüglich abzuschießen. Die 
erlegten Tiere sind einem von der Behörde bestimmten Sachverständigen vorzulegen. 

(2) Zur Verhütung von Schäden durch das Wild hat die Behörde ungeachtet der Schonzeit und des 
Abschussplanes 
 a) Abschussaufträge gemäß Abs. 3 zu erteilen oder 
 b) die Freihaltung eines Gebietes von Wild gemäß Abs. 4 anzuordnen. 

(3) Ein Abschussauftrag ist zu erteilen, wenn durch einen überhöhten Wildbestand in einem bestimmten 
Gebiet untragbare Schäden, insbesondere waldgefährdende Wildschäden (§ 49 Abs. 4), drohen. Der 
Abschussauftrag hat auf die notwendige Anzahl von Tieren zu lauten und eine angemessene Frist für den 
Abschuss zu enthalten. Erforderlichenfalls ist der Abschussauftrag auch auf die dem Schadgebiet benachbarten 
Jagdgebiete zu erstrecken. 

(4) Die Freihaltung ist anzuordnen, wenn forstlicher Bewuchs, der eine wichtige Schutzfunktion hat oder 
erlangen soll, durch das Wild in seinem Bestand gefährdet wird. Soweit der Schutzzweck nicht vereitelt wird, 
kann sich die Anordnung auf einzelne Arten des Schalenwildes beschränken oder nach Geschlecht und 
Altersklassen unterscheiden; ansonsten hat sich die Anordnung auf alle Arten des Schalenwildes zu erstrecken. 
Sie ist örtlich und zeitlich auf das zum Schutz des gefährdeten Bewuchses erforderliche Maß zu beschränken. 
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Die Anordnung hat zur Folge, dass jedes Stück des betreffenden Wildes, welches sich im festgesetzten Gebiet 
einstellt, sofort zu erlegen ist. 

(5) Die Behörde hat von Maßnahmen gemäß Abs. 2 insoweit abzusehen, als durch andere Vorkehrungen, 
wie die Errichtung von Wildzäunen oder die Anwendung geeigneter Mittel zum Schutz einzelner Pflanzen, 
sichergestellt wird, dass das Wild keine untragbaren Schäden verursacht. 

(6) Im Verfahren nach Abs. 4 hat auch der Jagdverfügungsberechtigte Parteistellung. 
 

§ 42 

Abschusskontrolle 
 

(1) Der Jagdnutzungsberechtigte hat über das in seinem Jagdgebiet erlegte oder eingefangene Wild sowie 
das aufgefundene Fallwild und sonstige Wildverluste ein fortlaufendes Verzeichnis zu führen (Abschussliste). 
Er hat der Behörde, dem Jagdverfügungsberechtigten sowie dem Obmann der Hegegemeinschaft jederzeit 
Einsicht in die Abschussliste zu gewähren. Die Abschussliste für das abgelaufene Jagdjahr ist bis spätestens 10. 
April der Behörde zu übermitteln. 

(2) Jeder Abschuss von Wild, welcher dem Abschussplan unterliegt, ist innerhalb einer Woche der Behörde 
schriftlich zu melden. Erlegtes Schalenwild muss einem zuständigen Kontrollorgan (Abs. 3) vorgezeigt werden. 
Die Vorzeigepflicht gilt nicht für 
 a) männliches Schalenwild, das älter als ein Jahr ist, sofern es sich nicht um vor dem 1. August erlegtes 

einjähriges Rotwild handelt, 
 b) weibliches Gams- und Steinwild. 
Das zuständige Kontrollorgan hat die Abschussmeldung auf ihre Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu 
bestätigen. Das Kontrollorgan hat das vorgezeigte Wild dauerhaft zu kennzeichnen und die erteilte Bestätigung 
in einem Tagebuch zu verzeichnen. Wenn das Wild schon gekennzeichnet ist oder wenn nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass es gekennzeichnet war, darf das Kontrollorgan die Abschussmeldung nicht bestätigen. 

(3) In jeder Gemeinde sind vom Bürgermeister nach Anhörung der Jagdverfügungsberechtigten 
unbefangene, vertrauenswürdige und sachkundige Personen, die leicht erreichbar sind, als Kontrollorgane zu 
bestellen. Das Kontrollorgan ist nur für Schalenwild zuständig, das in jener Wildregion erlegt wurde, der die 
bestellende Gemeinde angehört. 

(4) Bei männlichem Schalenwild, das nicht nach Abs. 2 vorzuzeigen ist, sowie weiblichem Gams- und 
Steinwild sind die Abschussmeldungen anlässlich der Hegeschau anhand der vorgelegten Beweisstücke, 
insbesondere Trophäen, zu überprüfen. 

(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Abschussliste, die 
Abschussmeldung, die Bekanntgabe der bestellten Kontrollorgane, das Tagebuch sowie die Kennzeichnung des 
erlegten Wildes und der vorgelegten Beweisstücke zu erlassen. 

 

2. Unterabschnitt 

Vorschriften für Wildhege und Jagdbetrieb 

(…) 

§ 46 
Aussetzen jagdgebietsfremden Wildes,  

Einfangen von Wild 
 

(1) Wild, welches in einem Jagdgebiet bisher nicht heimisch war, darf dort nur mit Bewilligung der 
Behörde ausgesetzt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die Grundsätze des § 3 nicht verletzt 
werden und durch das Aussetzen weder die natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
noch die einheimischen wild lebenden Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden.; Beschränkungen für das 
Aussetzen aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten sind zu beachten. Vor der Erteilung der 
Bewilligung ist ein wildbiologisches Gutachten einzuholen und sind die Landwirtschaftskammer und die 
Vorarlberger Jägerschaft (§ 61) zu hören. 

(2) Die Landesregierung kann, soweit es im Hinblick auf die Kriterien des Abs. 1 erforderlich erscheint, 
eine Bewilligungspflicht im Sinne des Abs. 1 auch für das Aussetzen von heimischem Wild festlegen; das 
Aussetzen von heimischem Schalenwild ist jedenfalls bewilligungspflichtig. 

(32) Wird Wild ohne Bewilligung gemäß Abs. 1 oder 2 ausgesetzt, so hat die Behörde den sofortigen 
Abschuss zu verfügen. 
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(43) Wild einzufangen und lebend in Verkehr zu bringen, ist dem Jagdnutzungsberechtigten nur mit 
Bewilligung der Behörde gestattet. Die Bewilligung hat auf eine bestimmte Anzahl von Tieren zu lauten und ist 
zu befristen. 

(54) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine 
Bewilligung gemäß Abs. 4 Abs. 3 erteilt werden kann. Hiebei ist zu berücksichtigen, dass eine solche 
Bewilligung 
 a) nur für Tiere vorgesehen werden darf, die nachweislich für Tiergärten, Wildparks oder dgl., für 

wissenschaftliche Zwecke oder zum Aussetzen in anderen Gebieten bestimmt sind, und 
 b) dem ins Landesrecht umzusetzenden Recht der Europäischen Union nicht widersprechen darf. 

 

§ 47 

Jagdhunde 
 

Für jedes Jagdgebiet muss ein geeigneter Jagdhund zur Verfügung stehen. 

 

§ 48 

Ansteckende Tierkrankheiten Tierseuchen 
 

(1) Der Jagdnutzungsberechtigte und das Jagdschutzorgan sind verpflichtet, Wahrnehmungen über das 
Auftreten von ansteckenden Tierkrankheiten Tierseuchen im Tierbestand des Jagdgebietes unverzüglich der 
Behörde, dem Obmann der Hegegemeinschaft und den Jagdnutzungsberechtigten der benachbarten Jagdgebiete 
bekannt zu geben. 

(2) Die Landesregierung kann, soweit dies über einschlägige Festlegungen im Abschlussplan nach § 38 
Abs. 1 oder 4 hinaus erforderlich ist, durch Verordnung Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
ansteckenden Tierkrankheiten bzw. zur Erhaltung eines gesunden Wildbestandes im Sinne des § 3 lit. e 
festlegen, insbesondere  

a) die Pflicht zur Erlegung von Wild mit einer ansteckenden Tierkrankheit oder von Wild, bei dem der 
Verdacht auf eine ansteckende Tierkrankheit besteht, ungeachtet der Schonzeit und des 
Abschussplanes, 

b) die Pflicht zur Vorlage von erlegtem Wild mit einer ansteckenden Tierkrankheit oder von Wild, bei dem 
der Verdacht auf eine ansteckende Tierkrankheit besteht, 

c) die Pflicht zur Probenziehung und 
d) die erforderlichen Duldungs- und Mitwirkungspflichten. 
(3) Soweit dies zur Durchsetzung der Maßnahmen nach Abs. 2 erforderlich ist, kann die Behörde die 

Maßnahmen mit Bescheid vorschreiben. Insbesondere kann die Behörde Abschussaufträge erteilen; vor der 
Erteilung eines Abschussauftrages sind eine veterinärmedizinische und eine wildbiologische Stellungnahme 
einzuholen; der Abschussauftrag hat auf die notwendige Anzahl von Tieren zu lauten und eine angemessene 
Frist für den Abschuss zu enthalten.  

 

(…) 
4. Unterabschnitt 
Jagdschutzdienst 

(…) 
§ 53 

Aufgaben und Befugnisse 

(1) Das Jagdschutzorgan hat das Jagdgebiet regelmäßig, vor allem aber wenn besondere Verhältnisse oder 
Vorkommnisse dies erfordern, zu begehen und zu beobachten. Es ist verpflichtet, der Behörde sowie dem 
Jagdverfügungsberechtigten auf Verlangen Auskunft über seine Beobachtungen zu geben. Eine entsprechende 
Verpflichtung gilt auch gegenüber der Hegegemeinschaft, soweit die Auskünfte zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben notwendig sind. Wildschäden oder sonstige Vorkommnisse, die behördliche Maßnahmen notwendig 
erscheinen lassen, hat das Jagdschutzorgan unverzüglich der Behörde zu melden. Über Wildschäden und 
Schäden an Einrichtungen der Grundeigentümer zum Schutz vor Wildschäden hat es überdies den 
Jagdverfügungsberechtigten unverzüglich zu verständigen. 

(2) Das Jagdschutzorgan hat den Jagdnutzungsberechtigten in allen jagdwirtschaftlichen Belangen zu 
beraten und auf das nach den jagdrechtlichen Vorschriften gebotene Verhalten hinzuweisen. Bei Gefahr im 
Verzug hat es anstelle und im Namen des Jagdnutzungsberechtigten die erforderlichen Entscheidungen zu 
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treffen und Maßnahmen durchzuführen; hiezu gehört insbesondere die Vornahme von Abschüssen gemäß den 
§§ 35 Abs. 2, 39 Abs. 2, und 41 Abs. 1 bis 4 und 48 Abs. 3.  

(3) Das Jagdschutzorgan ist befugt, in Ausübung seines Dienstes 
 a) Personen, welche im Verdacht stehen, eine Übertretung nach diesem Gesetz begangen zu haben, zum 

Nachweis ihrer Identität zu verhalten, 
 b) Personen unter den Voraussetzungen des Abs. 4 festzunehmen und sie, wenn sie sich der Festnahme im 

Jagdgebiet durch Flucht entziehen, auch über sein Jagdgebiet hinaus zu verfolgen und außerhalb 
desselben festzunehmen, 

 c) die im Besitz von Personen gemäß lit. a und b vorgefundenen Gegenstände, die allem Anschein nach 
von einer Übertretung dieses Gesetzes herrühren oder hiezu bestimmt sind, vorläufig zu 
beschlagnahmen und zu diesem Zweck Behältnisse und Transportmittel zu durchsuchen. 

(4) Das Jagdschutzorgan darf nur Personen festnehmen, die es entgegen § 32 Abs. 1 jagend oder mit 
Jagdbeute antrifft, wenn sie ihm unbekannt sind, sich nicht ausweisen und ihre Identität auch sonst nicht sofort 
feststellbar ist. 

(5) Das Jagdschutzorgan hat die festgenommenen Personen und vorläufig beschlagnahmten Gegenstände 
unverzüglich der Behörde oder zur Übergabe an diese einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
übergeben. Wenn der Grund der Festnehmung oder der vorläufigen Beschlagnahme schon vorher wegfällt, ist 
die festgenommene Person freizulassen und der vorläufig beschlagnahmte Gegenstand zurückzugeben. Die 
festgenommene Person ist ehestens, womöglich bei ihrer Festnehmung, in einer ihr verständlichen Sprache über 
die Gründe ihrer Festnehmung und die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten. Bei der 
Festnehmung und Vorführung ist mit möglichster Schonung der Person und der Ehre des Festgenommenen 
vorzugehen. 

(6) Das Jagdschutzorgan ist befugt, in Ausübung seines Dienstes eine Faustfeuerwaffe zu tragen. Zum 
Waffengebrauch ist es nur im Falle der Notwehr (§ 3 Strafgesetzbuch) berechtigt. 
 
(…) 

5. Unterabschnitt 

Hegegemeinschaften 

(…) 

§ 57 

Voranschlag, Rechnungsabschluss, 
Verumlagung der Kosten 

 
(1) Die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben hat aufgrund eines Voranschlags für das betreffende 

Jagdjahr zu erfolgen. Der Obmann hat bis spätestens 1. Juli jedes Jahres den Entwurf eines Voranschlags der 
Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Wenn Aufwendungen notwendig werden, für welche 
im Voranschlag nicht oder nicht ausreichend vorgesorgt ist, hat der Obmann der Mitgliederversammlung 
ehestens den Entwurf eines Nachtragsvoranschlags zur Beschlussfassung vorzulegen. Innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf eines Jagdjahres hat der Obmann den Rechnungsabschluss zu erstellen und der 
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Wenn ein Ausschuss eingerichtet ist, kommen diese 
Aufgaben dem Ausschuss zu. 

(2) Die Mitglieder haben zu den Kosten der Fütterung wie folgt beizutragen: 
 a) im Verhältnis zu dem im Abschussplan für das betreffende Jagdjahr festgesetzten Mindestabschuss, 

oder 
 b) sofern die Mitgliederversammlung dies beschließt: im Verhältnis zu dem im Abschussplan für das 

betreffende Jagdjahr festgesetzten Mindestabschuss zuzüglich der tatsächlichen, außerhalb des Gebietes 
einer Freihaltung vorgenommenen Abschüsse von männlichem Wild, das älter als zwei Jahre ist. 

Diese Beiträge können für die verschiedenen Geschlechter und Altersklassen des Wildes unterschiedlich 
festgelegt werden. Wenn das Jagdgebiet nur teilweise in das Gebiet der Wildregion einbezogen ist, ist jener Teil 
des festgesetzten Mindestabschusses, der dem einbezogenen Teil der anrechenbaren Fläche des Jagdgebietes 
entspricht, zugrunde zu legen. Abschüsse aufgrund einer Verpflichtung nach §§ 38 Abs. 1 zweiter Satz und 
Abs. 4 dritter Satz und 48 Abs. 2 und 3 sind nicht zu berücksichtigen.  

(3) Auch die Kosten der Hegegemeinschaft für eine Abgeltung nach § 44 Abs. 4 sind nach Abs. 2 zu 
verumlagen. 

(4) Andere Kosten als jene nach den Abs. 2 und 3 sind entsprechend dem Nutzen für die einzelnen 
Jagdgebiete auf die Mitglieder zu verumlagen. 
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(…) 
 

10. Abschnitt 
Behörden, Verfahrens-, Straf- und Schlussbestimmungen 

 
(…) 

§ 65 

Jagdaufsicht 
 

(1) Sämtliche Jagdgebiete unterliegen der behördlichen Überwachung (Jagdaufsicht). Diese besteht im 
Recht und in der Pflicht der Behörde, die Einhaltung dieses Gesetzes, der hiezu erlassenen Verordnungen sowie 
der im einzelnen ergangenen Anordnungen und Vorschreibungen zu überwachen. Zu diesem Zweck sind die 
Organe der Behörde berechtigt, jedes Jagdgebiet zu betreten, vom Jagdverfügungsberechtigten und vom 
Jagdnutzungsberechtigten sowie von der Hegegemeinschaft Auskünfte und Nachweise zu verlangen und alle 
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse der Ausübung des Jagdrechts, die für die Jagdaufsicht von Bedeutung 
sind, festzustellen. Bei diesen Erhebungen kann die Behörde im Jagdgebiet die erforderlichen Arbeiten 
durchführen, wie Wildzählungen vornehmen und Untersuchungsmaterial entnehmen. Wenn die jagdrechtlichen 
Vorschriften nicht eingehalten werden, hat die Behörde die zur umgehenden Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Soweit Abschüsse gemäß den §§ 35 Abs. 2 und 3, 39 Abs. 1 
und 2, und 41 Abs. 1 bis 4 und 48 Abs. 2 und 3 nicht zeitgerecht vorgenommen werden, sind sie von der 
Behörde ohne weiteres Verfahren zwangsweise durchzuführen. 

(2) Bei der Jagdaufsicht haben mitzuwirken 
 a) die Jagdschutzorgane; sie sind verpflichtet, nach den Weisungen der Behörde im Jagdgebiet besondere 

Beobachtungen und Überwachungen durchzuführen und in der Wildregion Zwangsabschüsse 
vorzunehmen; 

 b) die Waldaufseher; ihnen kommen bei Besorgung von Aufgaben der Jagdaufsicht die Befugnisse gemäß 
§ 53 Abs. 3 bis 5 zu; 

 c) die Kontrollorgane nach Maßgabe des § 42 Abs. 2. 

(3) Zur Durchführung von Zwangsabschüssen hat die Behörde in erster Linie die Jagdschutzorgane 
heranzuziehen. Zusätzlich hat sie sich hiefür sonstige geeignete Personen in solcher Anzahl zur Verfügung zu 
halten, als es erforderlich ist, um Zwangsabschüsse vornehmen zu können, wenn der Einsatz von 
Jagdschutzorganen nicht möglich oder nicht zielführend ist. 

 

(…) 

§ 68 

Strafbestimmungen 
 

(1) Mit einer Geldstrafe bis zu 7.000 Euro ist von der Behörde zu bestrafen, wer 
 a) die Jagd weder selbst nutzt noch verpachtet (§ 2 Abs. 3) oder entgegen § 18 Abs. 2 nutzt, 
 b) ohne Jagdkarte jagt (§ 24 Abs. 1), 
 c) die gemäß § 27 erlassenen Gebote und Verbote für das Jagen nicht einhält, 
 d) sich entgegen § 32 Abs. 1 im Jagdgebiet aufhält, 
 e) entgegen § 34 einen Hund oder eine Katze tötet, 
 f) Wild nicht nach Maßgabe des § 35 Abs. 2 oder einer Verordnung gemäß § 35 Abs. 3 erlegt, 
 g) entgegen § 36 Abs. 3 geschontes Wild während der Schonzeit bejagt oder entgegen § 36 Abs. 4 Eier aus 

Gelegen entnimmt oder Gelege zerstört, 
 h) Abschüsse über den Höchstabschuss hinaus vornimmt (§ 38 Abs. 4 und 5), den Mindestabschuss nicht 

nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 erfüllt, während der Nachfrist gemäß § 39 Abs. 2 die fehlenden 
Abschüsse nicht erfüllt, einer Anordnung gemäß § 39 Abs. 2 nicht entspricht oder Wild entgegen einer 
Vorschreibung gemäß § 39 Abs. 3 erlegt, 

 i) schälendes Wild nicht unverzüglich abschießt (§ 41 Abs. 1), einen Abschussauftrag gemäß § 41 Abs. 3 
nicht erfüllt oder der Abschussverpflichtung nach § 41 Abs. 4 nicht entspricht, 

  j) das Wild nicht nach Maßgabe des § 43 Abs. 2 und 3 oder einer Verordnung gemäß § 43 Abs. 4 füttert, 
 k) den in einer Verordnung gemäß § 48 Abs. 2 oder in einem Bescheid gemäß § 48 Abs. 3 festgelegten 

Verpflichtungen nicht entspricht, 
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 lk) nicht entsprechend dem § 49 Abs. 2 Vergleichsflächen errichtet oder erhält, die Umzäunung einer 
Vergleichsfläche beschädigt oder den Bewuchs auf einer Vergleichsfläche verändert, 

 ml) der Verpflichtung zur Bestellung von Jagdschutzorganen nicht nachkommt (§ 51 Abs. 2 und 3), als 
Dienstgeber das Jagdschutzorgan an der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben hindert oder 
ohne Zustimmung der Behörde von seiner Funktion enthebt (§ 51 Abs. 4) oder als Jagdschutzorgan 
oder Jagdschutzbeauftragter seinen Aufgaben (§§ 53 Abs. 1 und 2 und 65 Abs. 2 lit. a bzw. 53 Abs. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachkommt oder seine Befugnisse (§ 53 Abs. 3 bis 5) 
überschreitet oder 

 nm) es den behördlichen Organen verwehrt oder erschwert, die im Rahmen der Jagdaufsicht gemäß § 65 
Abs. 1 vorgesehenen Aufgaben durchzuführen, oder den hiebei zur Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes getroffenen Vorkehrungen nicht nachkommt oder diesen zuwiderhandelt. 

(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro ist von der Behörde zu bestrafen, wer 
 a) die Anzeige- oder Verständigungspflichten gemäß den §§ 10 Abs. 2, 14 Abs. 4, 18 Abs. 1, 19 Abs. 3, 

22 Abs. 4, 48 und 55 Abs. 5 und 6 nicht erfüllt, 
 b) den Jagdpachtvertrag nicht rechtzeitig vorlegt (§ 20 Abs. 5), 
 c) entgegen § 23 Abs. 2 Jagderlaubnisse erteilt oder das Verzeichnis über die erteilten Jagderlaubnisse 

nicht führt, den Jagderlaubnisschein nicht mit sich führt oder nicht vorzeigt (§ 23 Abs. 3), 
Jagderlaubnisse nicht nach Maßgabe des § 23 Abs. 4 entzieht oder seine Sorgepflicht gemäß § 23 Abs. 
4 verletzt, 

 d) entgegen § 24 Abs. 3 nicht in Begleitung des Jagdnutzungsberechtigten oder eines Jagdschutzorgans 
jagt, die Jagdkarte oder Gästejagdkarte entgegen § 24 Abs. 6 nicht zurückstellt oder entgegen § 24 Abs. 
7 nicht mit sich führt, nicht vorzeigt oder entgegen § 26 Abs. 6 eine schriftliche Erklärung abgibt, 

 e) bei der Abwehr von Schäden durch Wild nicht nach Maßgabe des § 28 Abs. 2 vorgeht, 
 f) Jagdeinrichtungen entgegen § 29 errichtet oder nicht entfernt, 
 g) das Recht des Jägernotweges entgegen § 30 ausübt, 
 h) bei der Wildfolge nicht nach Maßgabe des § 31 Abs. 1 oder einer Vereinbarung gemäß § 31 Abs. 3 

vorgeht, 
 i) als jagdfremde Person die Gebote und Verbote des § 32 Abs. 2 nicht einhält, 
 j) eine Wildruhezone oder ein Sperrgebiet entgegen § 33 Abs. 4 betritt, die Kennzeichnung nicht gemäß 

§ 33 Abs. 7 vornimmt oder die Hinweistafeln nicht gemäß § 33 Abs. 7 beseitigt, 
 k) Hegeabschüsse entgegen § 40 Abs. 1 vornimmt oder nicht gemäß § 40 Abs. 2 meldet oder die Pflicht 

zur Vorlage der erlegten Tiere gemäß den §§ 40 Abs. 2 und 41 Abs. 1 verletzt, 
 l) die Abschussliste nicht führt, die Einsichtnahme in sie verweigert oder sie nicht zeitgerecht der Behörde 

übermittelt (§ 42 Abs. 1) oder nicht nach Maßgabe des § 42 Abs. 2 das erlegte 
Wild vorzeigt, den Abschuss meldet oder eine Bestätigung 
ausstellt, 

 m) Futterplätze nicht nach Maßgabe des § 44 einrichtet, 
 n) Wildwintergatter nicht nach Maßgabe des § 45 errichtet oder betreibt, 
 o) Wild entgegen § 46 Abs. 1 und 2 aussetzt oder einen Abschussauftrag gemäß § 46 Abs. 3 § 46 Abs. 2 

nicht erfüllt, 
 p) Wild entgegen § 46 Abs. 4§ 46 Abs. 3 einfängt, 
 q) zur Hegeschau nicht rechtzeitig die erforderlichen Unterlagen oder Beweisstücke vorlegt (§ 50 Abs. 3) 

oder 
 r) den Dienstausweis nicht mit sich führt, vorzeigt oder zurückstellt oder das Dienstabzeichen nicht trägt 

oder zurückstellt (§ 51 Abs. 5). 

(3) aufgehoben durch LGBl. Nr. 44/2013 

(4) Die Behörde kann nach Maßgabe des § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes erforderlichenfalls zusätzlich 
zu einer Geldstrafe 
 a) die Jagdbeute – dazu gehören auch Fallwild, verendetes Wild, Abwurfstangen, Eier u.dgl. – aus einer 

diesem Gesetz widersprechenden Jagdausübung sowie 
 b) die Jagdgeräte und sonstigen Gegenstände, die entgegen diesem Gesetz zur Jagd verwendet oder im 

Jagdgebiet mitgeführt oder zu einer diesem Gesetz widersprechenden Jagdausübung verwendet worden 
sind, 

für verfallen erklären. 

(5) Der Versuch ist strafbar. 
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(6) Bei Übertretungen nach Abs. 1 lit. b, g und h beträgt die Verjährungsfrist für die Verfolgung ein Jahr. 

(67) Die Geldstrafen sowie die Erlöse aus der Verwertung verfallener Gegenstände fließen der Gemeinde 
zu. 

 

§ 69 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aufgrund der §§ 6 Abs. 1 bis 3 und 12 des bisher 
geltenden Gesetzes bestehenden Jagdgebiete bleiben als Jagdgebiete im Sinne dieses Gesetzes bestehen, soweit 
nicht aufgrund von Umständen, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eintreten, eine Änderung erforderlich 
ist. 

(2) Eine aufgrund der bisher geltenden Bestimmungen geübte Jagdnutzung durch den 
Jagdverfügungsberechtigten gilt als Jagdnutzung im Sinne des § 18. 

(3) Aufgrund der bisher geltenden Bestimmungen ausgestellte Jagdkarten gelten als Jagdkarten im Sinne 
dieses Gesetzes. 

(4) Die Jagdprüfung nach den bisher geltenden Bestimmungen gilt als Jagdprüfung im Sinne dieses 
Gesetzes. 

(5) Aufgrund der bisher geltenden Bestimmungen bestellte Jagdschutzorgane gelten als Jagdschutzorgane 
im Sinne dieses Gesetzes. 

(6) Die Prüfung für den Jagd- und Jagdschutzdienst nach den bisher geltenden Bestimmungen gilt als 
Jagdschutzprüfung im Sinne dieses Gesetzes. 

(7) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende Übereinkommen zwischen dem 
Jagdberechtigten und dem Jagdausschuss über eine Pauschalvergütung für Wildschäden bleiben unberührt. Der 
§ 90 Abs. 2 des bisher geltenden Gesetzes ist auf diese Übereinkommen weiterhin anzuwenden. 

(8) Das Jagdgesetz, LGBl.Nr. 32/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 67/1993, Nr. 21/1998, Nr. 58/2001, Nr. 
6/2004 und Nr. 35/2004, gilt. 

(9) Die Abschusskontrolle für das Jagdjahr vom 1. April 2008 bis zum 31. März 2009 ist nach § 42 in der 
Fassung vor LGBl.Nr. 54/2008 durchzuführen. 

(10) Für die Verumlagung der Fütterungskosten für das Jagdjahr vom 1. April 2016 bis zum 31. März 2017 
ist § 57 Abs. 2 in der Fassung LGBl.Nr. ../2016 anzuwenden. 

 

§ 70 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1988 in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes können von dem der Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Sie treten jedoch frühestens mit diesem Gesetz in Kraft. 

(3) Das Gesetz über eine Änderung des Jagdgesetzes, LGBl.Nr. 54/2008, tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(4) Verordnungen aufgrund des Gesetzes über eine Änderung des Jagdgesetzes, LGBl.Nr. 54/2008, können 
von dem der Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens am 1. Oktober 2008 
in Kraft. 

(5) Art. LXII des Landesverwaltungsgerichts-Anpassungsgesetzes – Sammelnovelle, LGBl.Nr. 44/2013, 
tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Artikel III 

Gesetz über den Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) 

 

LGBl.Nr. 58/2007, 64/2007, 62/2012, 44/2013, ../2016, ../2016 
 
 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

 

§ 1 

Zweck und Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen und die 
Bekämpfung auftretender Schadorganismen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Pflanzenschutzmaßnahmen auf Grundflächen, auf die die Bestimmungen 
des Forstgesetzes 1975 anzuwenden sind. Anderes gilt nur, wenn die Durchführung dieser Maßnahmen im 
Interesse des Pflanzenschutzes geboten ist, weil die betroffenen Grundflächen unmittelbar an landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Flächen angrenzen. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für den Schutz vor Schädigungen der Pflanzen durch jagdbare Tiere. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für den Schutz vor invasiven gebietsfremden Arten im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten; dafür gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung. 

 
(…) 
 

3. Abschnitt 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

(…) 
§ 112 

Persönliche Voraussetzungen 
 

(1) Personen, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden, müssen über einen 
Pflanzenschutzmittelausweis nach Abs. 2 oder über eine in einem anderen Land oder Mitgliedstaat der 
Europäischen Union nach den dort geltenden Vorschriften ausgestellte Bescheinigung nach Art. 5 der Richtlinie 
2009/128/EG verfügen. Dies gilt nicht für Personen, die Pflanzenschutzmittel im Rahmen eines 
Ausbildungsverhältnisses unter der Anleitung und Aufsicht einer Person, die über einen 
Pflanzenschutzmittelausweis oder eine solche Bescheinigung verfügt, verwenden. Dies gilt nicht für 

a) Personen, die Pflanzenschutzmittel im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses unter der Anleitung und 
Aufsicht einer Person, die über einen Pflanzenschutzmittelausweis oder eine solche Bescheinigung 
verfügt, verwenden, und 

b) Personen, die Pflanzenschutzmittel zur Einzelpflanzenbehandlung im Grünland mit handgehaltenen 
oder tragbaren Pflanzenschutzgeräten unter der Anleitung einer Person, die über einen 
Pflanzenschutzmittelausweis oder eine solche Bescheinigung verfügt, verwenden. 

(2) Die Landesregierung hat einer Person auf deren Antrag einen Pflanzenschutzmittelausweis 
auszustellen, wenn sie nachweist, dass sie 
 a) über die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne des Anhanges I der Richtlinie 2009/128/EG 

verfügt und 
 b) verlässlich ist. 

(3) Als Nachweis der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach Abs. 2 lit. a gelten: 
 a) die Bestätigung über die Teilnahme an einem Ausbildungskurs (§ 11a Abs. 1) oder an einer 

gleichzuhaltenden Ausbildung (§ 11a Abs. 2) gemäß § 11a Abs. 1; 

                                                           
2 Die grau hinterlegten Änderungen sind nicht Teil dieser Novelle, sondern einer separaten Novelle, die dem 
Landtag bereits zugewiesen ist (Beilage 12/2016 des XXX. Vorarlberger Landtages). 
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b) ein Europäischer Berufsausweis zum Nachweis der fachlichen Qualifikation zur beruflichen 
Verwendung von Pflanzenschutzmittel in Vorarlberg (§ 22 Abs. 1 lit. a Landes-Dienstleistungs- und 
Berufsqualifikationsgesetz); 

 cb) die Bestätigung über den Abschluss einer Ausbildung, die gemäß § 11a Abs. 3 oder 6 Abs. 2 oder 4 
anerkannt wurde; 

 dc) die Bestätigung über den Abschluss einer in einem anderen Land nach den dort geltenden 
Ausführungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 absolvierten Ausbildung; oder 

 ed) die Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Schädlingsbekämpfung. 

(4) Als verlässlich nach Abs. 2 lit. b gilt eine Person nicht, wenn sie 
 a) von einem Gericht wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens, das unter Gebrauch von 

Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien, Pestiziden oder sonstigen giftigen Stoffen verübt wurde, verurteilt 
worden ist, sofern die Verurteilung nicht getilgt ist, oder 

 b) mehr als einmal wegen einer Übertretung dieses Gesetzes oder von sonstigen pflanzenschutzmittel- 
oder chemikalienrechtlichen Vorschriften bestraft wurde und seit den einschlägigen Bestrafungen nicht 
mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

(5) Zum Nachweis der Verlässlichkeit nach Abs. 2 lit. b hat die antragstellende Person eine schriftliche 
Erklärung, dass kein Umstand nach Abs. 4 vorliegt, vorzulegen. 

(6) Der Pflanzenschutzmittelausweis ist befristet für die Gültigkeitsdauer auszustellen (Abs. 2), die mit 
Verordnung der Landesregierung unter Bedachtnahme auf den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
festgelegt wird. 

(7) Auf Antrag ist der Pflanzenschutzmittelausweis um die in der Verordnung nach Abs. 6 festgelegte 
Gültigkeitsdauer zu verlängern, wenn die Teilnahme an einem Fortbildungskurs (§ 11a Abs. 1), einer 
gleichzuhaltenden Ausbildung (§ 11a Abs. 2) oder einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme (§ 11a Abs. 3 oder 
6 Abs. 2 oder 4) nachgewiesen wird. Die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, einer gleichzuhaltenden 
Ausbildung bzw. einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger 
als zwei Jahre zurückliegen. 

(8) Die Landesregierung hat die Ausstellung (Abs. 2) bzw. die Verlängerung (Abs. 7) eines 
Pflanzenschutzmittelausweises mit Bescheid zu versagen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden. 

(9) Die Landesregierung hat den Pflanzenschutzmittelausweis mit Bescheid zu entziehen, wenn die 
Voraussetzungen für seine Ausstellung, insbesondere die Verlässlichkeit, nicht mehr gegeben sind. 

(10) Die Landesregierung hat mit Verordnung die näheren Vorschriften über Inhalt und Form des 
Pflanzenschutzmittelausweises zu erlassen. 

(11) Die Landesregierung kann mit Verordnung ihre Zuständigkeit nach Abs. 2 und 7 bis 9 auf die 
Bezirkshauptmannschaft übertragen, wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Raschheit 
gelegen ist. 

 
§ 11a3 

Ausbildungs- und Fortbildungskurs, 
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

 
(1) Der Ausbildungskurs (§ 11 Abs. 3 lit. a) und der Fortbildungskurs (§ 11 Abs. 7) sind von der 

Landwirtschaftskammer zu veranstalten. Der jeweilige Lehrplan bedarf der Genehmigung der Landesregierung. 
Der Ausbildungskurs hat die Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne des Anhanges I der Richtlinie 2009/128/EG 
zu vermitteln. Der Fortbildungskurs hat insbesondere die für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
erforderlichen neuen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Der § 5 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Den in Abs. 1 genannten Ausbildungen sind Ausbildungen und Prüfungen gleichzuhalten, die einem 
oder einer von der Europäischen Kommission nach Art. 49a Abs. 4 oder Art. 49b Abs. 4 der Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen festgelegten und von der Landesregierung 
eingeführten gemeinsamen Ausbildungsrahmen oder gemeinsamen Ausbildungsprüfung entsprechen. Die 
Landesregierung hat einen gemeinsamen Ausbildungsrahmen oder eine gemeinsame Ausbildungsprüfung mit 
Verordnung einzuführen, wenn die in Art. 49a oder Art. 49b der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(32) Andere Ausbildungsnachweise als solche nach Abs. 1 und 2 sind von der Landesregierung 
entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG auf Antrag durch Bescheid als Ersatz für eine Ausbildung nach Abs. 1 

                                                           
3 Die grau hinterlegten Änderungen sind nicht Teil dieser Novelle, sondern einer separaten Novelle, die dem 
Landtag bereits zugewiesen ist (Beilage 12/2016 des XXX. Vorarlberger Landtages). 
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anzuerkennen. Die Landesregierung hat auf Antrag durch Bescheid andere Ausbildungsnachweise nach 
Maßgabe der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen als Ersatz für eine 
Ausbildung nach Abs. 1 anzuerkennen. Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG sind unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit und vom Staat, in dem die Ausbildung absolviert wurde, anzuwenden. Bestehen wesentliche 
Unterschiede zu einer Ausbildung nach Abs. 1, ist der antragstellenden Person die Wahl zwischen einem 
Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung zu überlassen; dies gilt nicht soweit die wesentlichen 
Unterschiede durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeglichen sind, die im Rahmen einer 
Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworben und hierfür 
von einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt worden sind und sind diese nicht durch Kenntnisse 
aufgrund von Berufspraxis ausgeglichen, ist der antragstellenden Person entweder ein Anpassungslehrgang oder 
eine Eignungsprüfung vorzuschreiben, wobei die Wahl zwischen diesen Maßnahmen zu ermöglichen ist. 

(43) Der Eingang eines Antrages nach Abs. 3 Abs. 2 ist innerhalb eines Monats zu bestätigen und es ist 
dabei gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Die Entscheidung der Landesregierung hat 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen mit Bescheid zu erfolgen. Die 
Entscheidung über die Anerkennung hat binnen kürzester Frist, längstens aber innerhalb von vier Monaten nach 
vollständiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu erfolgen. Wird im Zuge der Anerkennung ein 
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangt, ist die Anerkennung unter der auflösenden 
Bedingung auszusprechen, dass sie erlischt, wenn die Absolvierung eines Anpassungslehrganges oder die 
Ablegung der Eignungsprüfung nicht innerhalb von vier Jahren nach der Anerkennung erfolgt. 

(5) Der antragstellenden Person ist die Möglichkeit zu geben, die Eignungsprüfung innerhalb von sechs 
Monaten nach der Entscheidung über die Anerkennung der Berufsqualifikation (Abs. 4) abzulegen. 

(64) Die Landesregierung kann durch Verordnung festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise nach Abs. 3 
Abs. 2 als gleichwertig zur Ausbildung nach Abs. 1 gelten. Weiters kann die Landesregierung durch 
Verordnung entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG die näheren Vorschriften über die Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen nach Abs. 3 bis 5, insbesondere über die wesentlichen Unterschiede sowie den Inhalt 
und die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfungen, erlassen. 

 
 
(…) 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

(…) 
 

§ 21 

Strafbestimmungen 
 

(1) Eine Übertretung begeht, wer 
 a) den Verpflichtungen des § 3 nicht nachkommt; 
 b) entgegen § 4 Schadorganismen hält oder einer Entscheidung nach § 4 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
 c) entgegen § 10, einer dazu ergangenen Verordnung (§ 10 Abs. 3) oder einer dazu ergangenen 

Entscheidung (§ 10 Abs. 3 lit. b) Pflanzenschutzmittel verwendet; 
 d) ohne Pflanzenschutzmittelausweis oder Bescheinigung nach § 11 Abs. 1 Pflanzenschutzmittel beruflich 

verwendet oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit beratend tätig ist (§ 14a); 
 e) eine unrichtige Erklärung nach § 11 Abs. 5 abgibt; 
 f) der Hinweispflicht gemäß § 12 nicht nachkommt; 
 g) der Aufzeichnungspflicht nach Art. 67 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 oder § 13 Abs. 1 

zweiter Satz nicht nachkommt; 
 h) einer Entscheidung nach § 14 zuwiderhandelt; 
 i) den Verpflichtungen des § 15 Abs. 3 nicht nachkommt. 

(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu Euro 7.000 
zu bestrafen. 

(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, können von der Bezirkshauptmannschaft für 
verfallen erklärt werden. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) Die Frist für die Verfolgungsverjährung im Sinne des § 31 Abs. 2 VStG beträgt für Übertretungen nach 
Abs. 1 lit. c und d ein Jahr. 

(…) 



18 

 

Artikel IV 

Gesetz über Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei (Landes-Sicherheitsgesetz) 
 

LGBl.Nr. 1/1987, 57/1994, 58/2001, 27/2005, 61/2013, ../2016 

 

(…) 

 

2. Abschnitt 
Halten von Tieren 

(…) 

§ 4 
Bewilligungspflichtige Tierhaltung 

 
(1) Das Halten von Tieren, die ihrer Art nach für das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährlich 

sind, bedarf einer Bewilligung der Behörde. Dies gilt nicht für die Haltung von Tieren, die nach anderen 
Vorschriften verboten oder bewilligungspflichtig ist. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Gruppen von Tieren bestimmen, die wegen ihrer 
Gefährlichkeit jedenfalls der Bewilligungspflicht unterliegen. 

(3) Die Bewilligung ist nur zu erteilen, wenn die sichere Verwahrung der Tiere gewährleistet ist, durch die 
Haltung keine unzumutbare Belästigung zu erwarten ist und Interessen des Tierschutzes der Haltung nicht 
entgegenstehen. Die Bewilligung ist befristet, mit Auflagen und Bedingungen zu erteilen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine sichere Verwahrung der Tiere zu gewährleisten und unzumutbare Belästigungen 
hintanzuhalten. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht oder nicht 
mehr vorliegen. 

 

(…) 


